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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise  des Gemischs und des Unternehmens

ESSIGREINIGER
 1 . 1 .  Produktidentifikator

 1 . 2 .  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs od er Gemischs und Verwendungen ,  von denen 
 abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
OBERFLÄCHENREINIGER (Flüssigkeit), sauer 
PC35   Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

Diese Information ist nicht verfügbar.
Verwendungen, von denen abgeraten wird

 1 . 3 .  Einzelheiten zum Lieferanten ,  der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Geko-TecFirmenname:
Lingenauber & Franz oHG
Wiebusch 119Straße:
D-59581 WarsteinOrt:

Telefon: +49 (0) 2902 / 977 25- 20 Telefax:+49 (0) 2902 / 977 25- 22
E-Mail: info@geko-tec.de

Andreas FranzAnsprechpartner: +49 (0) 2902 / 977 25- 20Telefon:
E-Mail: info@geko-tec.de

www.toilettenpapier-24.deInternet:
Tel. (8.00 - 16.00 Uhr; Montag - Freitag): +49 (0) 2902 / 977 25- 20Auskunftgebender Bereich:
Tel. (8.00 - 16.00 Uhr; Montag - Freitag): +49 (0) 2902 / 977 25- 20 1 . 4 .  Notrufnummer :

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

 2 . 1 .  Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

 2 . 2 .  Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
CAS 64-19-7 Essigsäure   Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): 
10 % =< C < 25 %: Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP], Anhang VI)

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
 2 . 3 .  Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

 3 . 2 .  Gemische

Reinigungsmittel, sauer
Dieses Gemisch enthält ACETIC ACID, anionische Tenside, nichtionische Tenside, Duftstoffe, AQUA.

Chemische Charakterisierung
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Gefährliche Inhaltsstoffe
AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

64-19-7 Essigsäure ... % 5 - < 10 %

200-580-7 607-002-00-6 01-2119475328-30

Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A; H226 H314

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (E G) Nr. 648/2004
< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

Weitere Angaben
Das Gemisch enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste 
gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind: 
keine (als absichtliche Bestandteile; maximal =< 0,1%).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

 4 . 1 .  Beschreibung der Erste - Hilfe - Maßnahmen

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. 
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. 
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen.
Nach Einatmen

Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
Nach Augenkontakt

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Nach Verschlucken

 4 . 2 .  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome  und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

 4 . 3 .  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbeha ndlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

 5 . 1 .  Löschmittel

Schaum, Kohlendioxid (CO2), Löschpulver, Wassernebel.    
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl
Ungeeignete Löschmittel

 5 . 2 .  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre n
Nicht entzündbar.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
 5 . 3 .  Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Zusätzliche Hinweise
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

 6 . 1 .  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen ,  Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
 Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
 6 . 2 .  Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 
aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

 6 . 3 .  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

 6 . 4 .  Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

 7 . 1 .  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

 7 . 2 .  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksicht igung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten.
Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise

Lagertemperatur von °C +5 bis °C +30.
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

-Lagerklasse nach TRGS 510:

 7 . 3 .  Spezifische Endanwendungen

OBERFLÄCHENREINIGER (Flüssigkeit), sauer
GS 10GISCODE/Produkt-Code:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposit ion/Persönliche Schutzausrüstungen

 8 . 1 .  Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)10Essigsäure64-19-7 25
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

64-19-7 Essigsäure ... %

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 25 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 25 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 25 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 25 mg/m³

PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

64-19-7 Essigsäure ... %

Süßwasser 3,058 mg/l

Meerwasser 0,3058 mg/l

Boden 0,478 mg/kg

 8 . 2 .  Begrenzung und Überwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht 
essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
Geeigneter Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz

Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen 
inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 
empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen 
mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 
Geeignetes Material: 
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) <= 8 h: NBR (Nitrilkautschuk) (0,7 mm)
Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

Handschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 
Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149) / Kombinationsfiltergerät (EN 14387) (B-P2)

Atemschutz

grün
flüssigAggregatzustand:

Farbe:

 9 . 1 .  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und che mischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

charakteristischGeruch:
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Prüfnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 2,5

Zustandsänderungen
ca. - 5 °CSchmelzpunkt:

ca. 100 °CSiedebeginn und Siedebereich:

nicht relevantFlammpunkt:

Entzündlichkeit
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:
nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

Nicht brandfördernd.
Brandfördernde Eigenschaften

nicht bestimmtDampfdruck:

Dichte (bei 20 °C): 1,012 g/cm³

Wasserlöslichkeit: leicht löslich

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
nicht bestimmt

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient:

Dyn. Viskosität:
  (bei 20 °C)

< 5 mPa·s

nicht bestimmtDampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

 9 . 2 .  Sonstige Angaben

nicht bestimmtFestkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

 10 . 1 .  Reaktivität
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

 10 . 2 .  Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

 10 . 3 .  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

keine/keiner
 10 . 4 .  Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.
 10 . 5 .  Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
 10 . 6 .  Gefährliche Zersetzungsprodukte
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

 11 . 1 .  Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

64-19-7 Essigsäure ... %

RatteLD50 3310 
mg/kg

GESTISoral

inhalativ (4 h) Aerosol LC50 > 16 mg/l Ratte

Reiz- und Ätzwirkung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzun gsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Expo sition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Ex position

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
Sonstige Angaben zu Prüfungen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

 12 . 1 .  Toxizität
Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Essigsäure ... %64-19-7

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 > 300 
mg/l

Oncorhynchus mykiss 
(Regenbogenforelle)

Akute 
Crustaceatoxizität

48 h Janssen et alEC50 65 mg/l Daphnia magna

 12 . 2 .  Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der 
biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

 12 . 3 .  Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprüft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
Log PowBezeichnungCAS-Nr.

64-19-7 -0,17Essigsäure ... %

Das Produkt wurde nicht geprüft.
 12 . 4 .  Mobilität im Boden
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 12 . 5 .  Ergebnisse der PBT -  und vPvB - Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Es liegen keine Informationen vor.
 12 . 6 .  Andere schädliche Wirkungen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

 13 . 1 .  Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Produkt
200129 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle 

aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte 
Fraktionen (außer 15 01); Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlüssel Produktreste
Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle 
aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte 
Fraktionen (außer 15 01); Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
Als gefährlicher Abfall eingestuft.

200129

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung
Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 
Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); 
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind
Als gefährlicher Abfall eingestuft.

150110

Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt 
werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
 14 . 1 .  UN - Nummer : Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14 . 2 .  Ordnungsgemäße 
 UN - Versandbezeichnung :

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14 . 3 .  Transportgefahrenklassen :
 14 . 4 .  Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)
 14 . 1 .  UN - Nummer : Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
 14 . 2 .  Ordnungsgemäße 
 UN - Versandbezeichnung :

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 14 . 3 .  Transportgefahrenklassen : Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
 14 . 4 .  Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)
 14 . 1 .  UN - Nummer : Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14 . 2 .  Ordnungsgemäße 
 UN - Versandbezeichnung :
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 14 . 3 .  Transportgefahrenklassen : Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
 14 . 4 .  Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

 14 . 1 .  UN - Nummer : Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14 . 2 .  Ordnungsgemäße 

 UN - Versandbezeichnung :
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14 . 3 .  Transportgefahrenklassen :
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 14 . 4 .  Verpackungsgruppe :

 14 . 5 .  Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

 14 . 6 .  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 14 . 7 .  Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL - Übereinkommens und gemäß IBC - Code
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

 15 . 1 .  Vorschriften zu Sicherheit ,  Gesundheits -  und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den 
 Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

5,78 % (58,494 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 
(VOC):

5,78 % (58,494 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie 
2004/42/EG:

Zusätzliche Hinweise
Zu beachten: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC 
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien

Nationale Vorschriften
1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen
Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 
1,2,3,5,7,8,9,11,12,15,16.

Abkürzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP], Art. 9 
Einstufungsverfahren: 
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].:
(Berechnungsverfahren. Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): ACETIC ACID.
Daten erhalten durch Expertenurteil.)

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 
neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.)
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